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Änderung des Bebauungsplanes 
mit integriertem Grünordnungsplan 
"Unterfeld" durch Deckblatt Nr. 77

"Nutzung der Basisdaten der
Bayerischen Vermessungsverwaltung"

PRÄAMBEL

Satzung zur Änderung des Bebauungsplan mit integriertem Gründordnungsplan „Unterfeld“ 
der Stadt Vilshofen durch Deckblatt Nr. 77

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flächen der Flurstücks Nr. 808, 809, der Gemarkung 
Vilshofen an der Donau.

Der Bebauungsplan besteht aus dem Plan vom ......................., diesem Satzungstext und der Begründung 
vom ....................... 

Rechtsgrundlagen

Die planungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:
a)Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.3634), zuletzt 
   geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6);
b) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i.d.F. der 
   Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl I S. 3786), die durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 
   (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist;
c) Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
   durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen: 
Bayerische Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, 
BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 10. Februar 2023 (GVBl. S. 22):

Gemeindliches Satzungsrecht:
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 
(GVBl. S. 674).

Die naturschutzrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen:
a) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
   geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240);.
b) Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, 
   BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 723)
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1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 sonstiges Sondergebiet (SO) Krankenhaus (§ 11 BauNVO)

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

1.2 Im Geltungsbereich sind folgende Nutzungen zulässig:
Einrichtungen, welche in direktem Zusammenhang mit dem angrenzenden 
Krankenhaus stehen. 
Anlagen für die Verwaltung, Bewirtschaftung und Versorgung des Klinikums 
(KVB-Praxis, Arztbüros, Bereitschaftszimmer, Labor)
Medizinischer Facheinzelhandel
Ärztehäuser
Räume und Gebäude für freie Berufe des Gesundheitswesens

-

-

-
-
-

1.3 Folgende Nutzungen sind nicht zulässig:
Sonstige, der Klinik nicht dienende Einrichtungen-

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)
2.1 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO):

0,7
2.2 Geschoßflächenzahl (§ 20 BauNVO):

1,2
2.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 BauNVO Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO)
Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen werden in m ü NN festgesetzt. Die zulässige 
Gebäudehöhe darf für untergeordnete technische Bauteile (z.B. Klimageräte, Aufzugs- und 
Solaranlagen) um bis zu 1,0 m überschritten werden.
Die Gebäudehöhe wird stets an Oberkante First bzw. dem oberen Wandabschluss / 
Attikaabschluss (= Obere Maßbezugshöhe) gemessen. Als Höhenbezugspunkt dient der 
Kanaldeckel in der Roseggerstraße (320,42 m ü NN).
Max. Wandhöhe   328,95 m ü NN

2.4 Oberirdische Vollgeschosse (§ 16 BauNVO Abs. 3 Nr. 4 i.V.m. § 20 Abs. 1 BauNVO)
Es sind maximal 2 oberirdische Vollgeschosse zulässig

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die im Plan eingezeichneten Baugrenzen 
festgesetzt. 
Lichtschächte  und ein Einbringungsschacht mit notwendigen Stützmauern und Absturzsich-
erungen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 
Die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten.

4. Flächen für Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können Gebäude als Nebenanlagen im
Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden (§ 23 Abs. 5 Satz 1 
BauNVO), soweit die Errichtung der Nebenanlagen weder zu einer Beeinträchtigung der 
verkehrlichen Sicherheit auf öffentlichen Straßen und Wegen noch zu einer 
Beeinträchtigung des Nutzungszwecks von angrenzenden Grünflächen führt.
Folgende Dachformen sind hierfür zulässig: Flachdach, Pultdach und Satteldach.

5. Stellplätze und Zufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und
der gesondert gekennzeichneten Bereiche zulässig.
PKW-Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu errichten. Abweichend von der 
derzeit gültigen Stellplatzsatzung der Stadt Vilshofen an der Donau ist es zulässig Stellplätze 
mit 5,00 m Tiefe zu errichten. 
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7. Geländeveränderung im Planungsgebiet (§ 9 Abs. 3 BauGB)
Zu jedem Bauantrag ist ein Geländeschnitt einzureichen, der die Höhenlage und den 
geplanten und ursprünglichen Geländeverlauf auf dem Grundstück darstellt.
Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu 0,80 m zulässig. 
Im Anschluss zum Nachbargrundstück darf das ursprüngliche Geländeniveau nicht
verändert werden.
Negative Auswirkungen auf Nachbargrundstücke durch Geländeveränderungen sind
unzulässig.

6. Beleuchtung (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Im Plangebiet sind zur Außen- und Straßenbeleuchtung nur auf den Boden gerichtete
Leuchten zulässig. Die Beleuchtung ist energiesparend, streulichtarm und insektenverträglich 
zu installieren. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass eine Lichtwirkung nur 
auf die zu beleuchtenden Flächen erfolgt, also die Abstrahlung in die Umgebung minimiert 
wird.

8. Von Bebauung freizuhaltende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
Im Bereich der Einmündungen sind Sichtdreiecke einzuhalten. Die Sichtflächen sind von 
sichtbehindernden Gegenständen, Bepflanzung, Bebauung und Geländeerhebungen, die 
mehr als 0,80 m über die Fahrbahnoberkante der Straße ragen, freizumachen und 
freizuhalten.

9. Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 sowie 25a und b BauGB)
Die privaten Grünanlagen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen 
anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten.
Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach Erstellung der privaten Erschließungsflächen 
fertigzustellen.
Kies- und Schotterflächen zur Gartengestaltung sind unzulässig. Nachpflanzungen haben 
den Pflanzqualitäten des Grünordnungsplanes zu entsprechen.
Die Pflanzenqualität muss den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen 
(BdB) entsprechen.

Landschaftsfremde hochwüchsige Baumarten mit bizarren Wuchsformen und auffälliger 
Laub- und Nadelfärbung wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw. sowie 
alle Trauer- oder Hängeformen (in allen Arten und Sorten), dürfen nicht gepflanzt werden.

Pflanzqualitäten:
Laubbäume Hochstamm 3xv, mDb, STU 12– 14 cm

9.1 Gliederung der privaten Bauflächen
Im Sondergebiet ist je angefangene 400 m² Grundstücksfläche mindestens ein Laubbaum I. 
oder II. Wuchsordnung zu pflanzen. 
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9.2 Freiflächengestaltungsplan
Zusammen mit den Unterlagen zum Bauantrag ist auf Basis der grünordnerischen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes ein Freiflächengestaltungsplan vorzulegen, der die 
beabsichtigte Gestaltung der Außenanlagen, Flächenversiegelungen, Bepflanzungen, sowie 
vorhandene und geplante Geländehöhen um den jeweiligen Baukörper darstellen. Auf die 
Vorgaben zur Stellplatzgestaltung aus der Stellplatzsatzung der Stadt Vilshofen an der 
Donau wird verwiesen. 

II. Bauordnungssrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

1. Dachgestaltung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Zulässig sind Flachdächer mit Dachneigungen von 0 – 5 °. Dachaufbauten und
Dacheinschnitte sind nicht zulässig. Das Flachdach ist als Gründach auszugestalten.
Im gesamten Plangebiet sind glänzende oder reflektierende Materialien für Dachflächen 
unzulässig. Nichtspiegelnde Metalldächer von untergeordneten Bauteilen sind zulässig, 
wenn diese aus umweltneutralem Material bestehen oder eine entsprechende Beschichtung 
haben; d. h. negative Auswirkungen auf das Grundwasser und das abzuleitende 
Oberflächenwasser durch Dacheindeckungen ausgeschlossen werden können.
Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Hauptdachflächen sowie aus sonstigen Schwermetallen 
sind unzulässig.

2. Fassaden (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Bei der Farbgebung der Fassaden sind glänzende Materialien in großflächiger Anwendung 
und grelle Farben (z.B. Fassaden aus hellem Aluminium und leuchtend bunte Farben nicht 
zulässig. Kletterhilfen zur Fassadenbegrünung, wie Latten- oder Schnurgerüste, Rankgitter 
und Wandspaliere sind zulässig und erwünscht.

3. Werbeanlagen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO)
Werbeanlagen sind nur an den Gebäuden zulässig, in denen sich die Leistungsstätte 
befindet. Angebracht werden dürfen diese je Grundstück an maximal zwei Gebäudeseiten. 
Sie sind in die Fassade zu integrieren und dürfen nicht über die Traufen hinausragen. Weit 
ausstrahlende und großflächige Leuchtreklamen mit laufendem Blinklicht sind unzulässig.

4. Gestaltung von unbebauten Freiflächen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
Alle Flächen auf den Baugrundstücken, die nicht durch Gebäude, Wege, Zufahrten, 
Lagerflächen oder Stellplätze in Anspruch genommen werden, sind als Vegetationsflächen 
gärtnerisch zu gestalten.

5. Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
Als Grundstückseinfriedungen sind ausschließlich Stabgitterzäune  oder Holzlattenzäune mit 
einer maximalen Höhe von 1,2 m zulässig.

sonstiges Sondergebiet Krankenhaus (§11 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung1.

Baugrenze

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen3.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR PLANLICHE FESTSETZUNGEN

SO

Einzelbäume, zu pflanzen (möglicher Standort)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

13.

Maß der baulichen Nutzung2.

Nutzungsschablone SO Krankenhaus
Art der baulichen Nutzung

GRZ

max. Wandhöhe

Verkehrsflächen6.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
(privater Fußweg)F

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR PLANLICHE HINWEISE
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- Wasserversorgung
Erschließung und Versorgung:

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser erfolgt durch den Anschluss an das Wasser-
versorgungsnetz der Stadtwerke Vilshofen GmbH. 
Entsprechend § 1 a Wasserhaushaltsgesetz soll auf eine sparsame Verwendung von 
Grundwasser geachtet werden. Ein wesentlicher Beitrag zur Wassereinsparung wird durch 
wassersparende Technologien (u.a. Wasserspararmaturen, Spartaste für Toilettenspülkästen), 
sowie durch Verwendung von Regenwasser zur Gartenbewässerung bzw. zu sonstigen 
Brauchwasserzwecken (mit Regenwassersammelbehälter) erreicht.

- Brauchwassernutzung
Bei der Zulassung von Brauchwassernutzungsanlagen im Gebäude sind zumindest die
Vorgaben der jeweils gültigen Trinkwasserverordnung sowie der DIN EN 1717 und DIN 806 
einzuhalten. Brauchwassernutzungsanlagen sind dem Gesundheitsamt unaufgefordert 
anzuzeigen. Eine Bestätigung des Fachbetriebes zum Einbau der Anlagen nach dem Stand 
der Technik und der Wirksamkeit der notwendigen Sicherungseinrichtungen ist dem 
Gesundheitsamt (Landratsamt Passau) vorzulegen.

- Abwasserentsorgung
Auf dem Areal selbst wird die Erschließung im Trennsystem ausgeführt.
In der „Roseggerstraße“ und „Wolframstraße“ verläuft das öffentliche Entwässerungs-
netz, an das angeschlossen werden kann.
Dieses ist derzeit als Mischwassernetz in Betrieb. Ein späterer Umbau auf ein öffentliches 
Trennsystem ist bei der geplanten Ausführung einfach zu realisieren.

Durch die Stadtwerke wurde eine Kanalnetzberechnung durchgeführt. Folgende Parameter 
sind bei der Planung zu implementieren:

1.
2.
3.
4.

Maximale Einleitungsmenge Regenwasser für das Gesamtareal max. 4 l/s
Dimensionierung der Regenrückhaltung für mind. T = 30
Ableitung aus der Regenrückhaltung gegen Rückstau aus dem MW-Kanal sichern
Überflutungsnachweis für ein 100-jähriges Regenereignis aufgrund der Nähe zum 
Krankenhaus

Die konkreten Planungen und weiteren Details der Schmutz- und Oberflächenwasser-
entsorgung sind im Baugenehmigungsverfahren bzw. im Freistellungsverfahren mit der 
Stadt Vilshofen bzw. den Stadtwerken zu regeln.

- Stromversorgung
Die Stromversorgung erfolgt durch die Stadtwerke Vilshofen GmbH.

- Flächen für Ver- und Entsorgungsleitungen
Strom-, Wasser- und Fernmeldeleitungen sowie Abwasserkanäle sind unter öffentlichen 
Fahrbahnen oder unbepflanzten (!) Seitenstreifen zu verlegen.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten. Die
jeweiligen Hausanschlussleitungen sind unter Berücksichtigung der festgesetzten 
Baumstandorte zu planen und zu verlegen. Soweit Baum- und Strauchpflanzungen in 
einer Abstandszone von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln erfolgen, sind im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen geeignete 
Schutzmaßnahmen durchzuführen. Das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen", herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, ist zu beachten. Die gültigen Unfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik für elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel (VBG4) und die darin aufgeführten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

Baulicher Brandschutz
Löschwasserversorgung/Brandschutz

Für den baulichen Brandschutz sind die einschlägigen Bestimmungen der BayBO zu 
beachten bzw. Stellungnahmen der für den baulichen Brandschutz zuständigen Stellen 
einzuholen.
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Belange des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz

TEXTLICHE HINWEISE (2/3)

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Diesellagerung, Betankung von 
Baustellenfahrzeugen u. ä.) hat entsprechend den einschlägigen Vorschriften, insbesondere 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 
Fachbetriebe (Anlagenverordnung – AwSV) zu folgen.

Grenzabstände Bepflanzung
Auf die Einhaltung der in § Art. 47 „Grenzabstand von Pflanzen“ und Art. 48 „Grenzabstand 
bei landwirtschaftlichen Grundstücken“ AGBGB (Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs und anderer Gesetze) und dessen Ausnahmen in Art. 50 genannten Vorgaben 
wird hingewiesen

Belange der Bodendenkmalpflege
Eventuell auftretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 
1-2 BayDSchG.
Art. 8 Abs. 1. BayDSchG:
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige 
verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines
der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den 
Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet

Belange der Abfallwirtschaft:
Die gesetzlichen Regelungen, insbesondere die Vorschriften der Abfallwirtschaftssatzung 
des ZAW Donau-Wald bleiben hiervon unberührt und sind ebenfalls zu beachten. 
Die Ausweisung und optimale Gestaltung von ausreichenden Stellplätzen für Abfallbehälter 
des praktizierten 3-Tonnen-Holsystems (Restmüll, Papier, Bioabfälle) ist vorzusehen.

Belange der Wasserwirtschaft:
Oberflächenwasser aller Art (z. B. von Dächern und Zufahrten) sowie Hausabwasser darf 
nicht auf Straßengrund bzw. in die Straßenentwässerungsanlagen abgeleitet werden.
Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich generell
 von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen.
Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist 
das Landratsamt bzw. das WWA Deggendorf zu informieren

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt u. a. folgende
vorbeugenden Maßnahmen zum Schutz vor Sturzfluten:

Planen Sie alle Eingangsbereiche und Oberkanten von Lichtschächten und außen-
liegenden Kellerabgängen mindestens 15 bis 20 Zentimeter höher als die umgebende 
Geländeoberfläche.
Treffen Sie Vorkehrungen, um einen Rückstau aus der Kanalisation zu vermeiden.

-

-

Schallschutz
Bei eventuellen Bemessungen und Ausführungen von Schallschutzmaßnahmen sind die 
Bestimmungen der DIN 4109, „Schallschutz im Hochbau“ – Anforderungen und Nachweise - 
und des Beiblattes 1 zu DIN 4109- Ausführungsbeispiele und Rechenverfahren - (jeweils 
Ausgabe November 1989) sowie die Berichtigung zu DIN 4109/11.89; DIN 4109 Bbl. 1/11.89 
und DIN 4109 Bbl. 2/11.89 zu beachten.
Zur Sicherstellung einer ausreichenden Luftwechselrate in den Wohn- u. Schlafräumen wird 
auch auf Abschnitt 5.4 der DIN 4109 hingewiesen (vgl. hierzu auch die DIN 1946-6, 
Raumlufttechnik, Teil 6: Lüftung von Wohnungen; Anforderungen, Ausführung, Abnahme; 
VDI Lüftungsregeln - Ausgabe Oktober 1989).

Behindertengerechter Ausbau
Es ist darauf zu achten, dass die Bereiche der Gebäudezuwegung ohne Stufen ausgeführt 
werden. Die Nutzung der Bereiche muss für Menschen mit Behinderung ohne Einschränk-
ungen möglich sein.

VERFAHREN

1. Der Stadtrat der Stadt Vilshofen an der Donau hat mit Beschluss vom ..................... 
die Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. 
Der Änderungsbeschluss wurde am ..................... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ..................... wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom ..................... bis ..................... beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ..................... wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..................... bis .....................
öffentlich ausgelegt.

4. Die Stadt Vilshofen an der Donau hat mit Beschluss des Stadtrats vom ..................... 
den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom .....................
als Satzung beschlossen.

.........................................., den .....................
Stadt Vilshofen an der Donau

.........................................................................
Florian Gams, 1. Bürgermeister

(Siegel)

Ausgefertigt

.........................................., den .....................
Stadt Vilshofen an der Donau

.........................................................................
Florian Gams, 1. Bürgermeister

(Siegel)

6. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplans wurde am .....................
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan
mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird
hingewiesen.

.........................................., den .....................
Stadt Vilshofen an der Donau

.........................................................................
Florian Gams, 1. Bürgermeister

(Siegel)

5.

Sondergebiet 328,95 m ü NN

0,7
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Änderung des Bebauungsplanes mit integrier-
tem Grünordnungsplan

„Unterfeld“
durch Deckblatt Nr. 77 
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1. Begründung zur Bebauungsplanänderung
1.1. Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes

Übersichtskarte Lage (nicht maßstäblich, BayernAtlas, 05/2023)

Das beplante Areal (Flurstück 808, 809) befindet sich in der Stadt Vilshofen a. d. 
Donau, Gemarkung Vilshofen a. d. Donau, südöstlich des Stadtkerns der Stadt 
Vilshofen an der Donau, und ist an der Roseggerstraße gelegen. Die Flurstücke 
liegenlaut Flächennutzungsplan in einem Allgemeinen Wohngebiet (rechtskräfti-
ger Bebauungsplan allgemeines Wohngebiet/Gesundheitlichen Zwecken die-
nende Gebäude und Einrichtungen Krankenhaus-Parkplatz).
Im Osten grenzt die Roseggerstraße an. Im Norden verläuft die Wolframstraße, an 
welcher Stellplätze vorgesehen sind. Südlich und westlich grenzt das Allgemeine 
Wohngebiet „WA Unterfeld“ an. Östlich der Roseggerstraße befinden sich die 
Flächen des Krankenhauses Vilshofen. 

Der Bahnhof befindet sich ca. 570 m entfernt vom Projekt, in nord-westlicher 
Richtung.
Derzeitig wird das Areal im Gesamten als Parkplatz genutzt. Fl.Nr. 808 wurde mit 
Rasenfugenpflaster befestigt, während Fl.Nr. 809 in geschottertem Zustand vor-
liegt. 
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1.2. Örtliche Planungen (Flächennutzungsplan mit integriertem Landschafts-
plan)

Die Fläche des Geltungsbereichs ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Vilshofen a. d. Donau als Allgemeines Wohngebiet (WA) dargestellt. Im 
Westen sind Einzelbaumpflanzungen verzeichnet. Aufgrund der angedachten 
Vorgehensweise kann von einem Deckblattverfahren abgesehen werden. Der 
Flächennutzungsplan wird nachrichtlich angepasst.

Auszug rechtskräftiger Flächennutzungsplan der Stadt Vilshofen

1.3. Anlass und Ziel der Bebauungsplanänderung
1.3.1. Anlass der Änderung

Die Stadt Vilshofen an der Donau hat am 16.02.2023 beschlossen, den Bebau-
ungsplan „Unterfeld“ durch Deckblatt Nr. 77 zu ändern. Die durch das Deck-
blatt betroffene Fläche befindet sich auf den Flurnummern 808 und 809, Ge-
markung Vilshofen a.d. Donau, Stadt Vilshofen a.d. Donau und bemisst eine Flä-
che von 1.308 m².
Das Aufstellungsverfahren soll gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfah-
ren durchgeführt werden. Alle Voraussetzungen hierfür sind gegeben. 

Gemäß § 13a Ans. 1 Satz 1 können Bebauungspläne für die Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, die Nachverdichtung, oder andere Maßnahmen der In-
nenentwicklung in einem besonderen Verfahren aufgestellt werden.
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Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren sind:
• festgesetzte Grundflächen < 20.000 m²
• das Vorhaben unterliegt nicht der Pflicht zur Durchführung einer UVP 

nach dem UVPG
• Beeinträchtigungen im Sinne der FFH- oder der Vogelschutzrichtlinie sind 

nicht zu befürchten

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB ist bei Bebauungsplänen, die im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt werden und weniger als 20.000 m² festgesetzte Grundflä-
che besitzen, ein naturschutzrechtlicher Ausgleich nicht erforderlich, also die Ein-
griffsregelung nicht anwendbar.

Da diese Deckblattänderung weder die Zulässigkeit UVP-pflichtiger Vorhaben 
begründet bzw. vorbereitet wird noch Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes von FFH- und Europäischen Vogel-
schutzgebieten bestehen, kann die Durchführung des vereinfachte Änderungs-
verfahren durchgeführt werden. Eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht sind 
nicht erforderlich. 

Bestehender Bebauungsplan „Unterfeld“ / Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 77 rot (nicht maß-
stäblich, Quelle Stadt Vilshofen a. d. Donau) 
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1.3.2. Begründung und Ziel der Änderung

Für die Flurnummern 808 und 809 liegt der Wunsch zur Errichtung eines Ausweich-
gebäude zur Strukturverbesserung des Krankenhauses Vilshofen vor. Das Kran-
kenhaus Vilshofen soll in den nächsten Jahren modernisiert, umgebaut und stark
vergrößert werden.
Für diese Strukturmaßnahme sind im Vorfeld zusätzliche Vormaßnahmen zu reali-
sieren. Die Errichtung eines neuen Gebäudes auf dem westlich gelegenen 
Grundstück (heutiger Mitarbeiter-Parkplatz) ist als Ausweichfläche zwingend er-
forderlich, um die in jeder Bauphase benötigten Funktionsbereiche interimistisch 
unterbringen zu können.
Im 1. Bauabschnitt der Strukturverbesserung des Krankenhauses Vilshofen sollen 
die derzeit im Schwesternwohnheim enthaltenen Funktionen (KVB-Praxis, Arztbü-
ros, Bereitschaftszimmer, Labor) in diesen Ausweichgebäude umgelagert wer-
den.

Hierzu müssen Änderungen in den festgesetzten Baugrenzen durchgeführt wer-
den, in dem diese, in Beachtung der Abstandsflächen gemäß Art. 6 Bayerische 
Bauordnung, erweitert werden.

Vorgesehen ist ein Gebäude mit 2 oberirdischen Geschoßen (ca. 7,75 m Wand-
höhe) und extensiv begrüntem Flachdach. Zudem soll ein Kellergeschoß entste-
hen. 
Im Bereich der nördlich gelegenen Wolframstraße, sind behindertengerechte
Kurzzeitparkplätze vorgesehen.
Die eigentliche Gebäudeerschließung erfolgt von Osten über die Rosegger-
straße im Zentralbereich des Gebäudes.

Ebenso werden durch die Planung die Ziele der Innenentwicklung durch den 
Baulückenschluss berücksichtigt und einer Zersiedlung der Landschaft entgegen-
gewirkt. 

1.3.3. Auswirkungen der Planung

Städtebauliche Auswirkungen
Die Erhöhung der zulässigen Wandhöhe für das Gebäude fügt sich aufgrund des 
angrenzenden Krankenhauses und der Doppelhaushälfte im südlichen Bereich 
mit ähnlichen Wandhöhen und Geschossen gut in das Gefüge der bisheriger Be-
bauung ein. 
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Ansicht auf die südlich gelegene Doppelhaushälfte (eigenes Bildarchiv)

3D-Ansicht von Norden (BayernAtlas)

Auswirkungen auf den Verkehr
Derzeitig befindet sich im Geltungsbereich des Deckblattes 77 ein Mitarbeiter-
Pakplatz des Krankenhauses. Zukünftig steht dieser nicht mehr zur Verfügung. An 
der Wolframstraße sind zwei behindertengerechte Kurzzeitparkplätze vorgese-
hen. Der Umgang mit den weiteren Stellplätzen wird im Rahmen der Baugeneh-
migung abgehandelt. 
Grundsätzlich lässt sich anmerken, dass somit der Verkehr in der direkten Umge-
bung zum bisherigen Stand abnehmen wird. 
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Auswirkungen auf weitere Schutzgüter
Das Schutzgut Arten- und Lebensräume wird aufgrund der derzeit vorliegenden 
vollflächigen Versiegelung und der bestehenden Thujenhecke vernachlässigt 
werden. Negative Auswirkungen sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 
Durch das angedachte Gründach ergeben sich positive Effekte gegenüber der 
heutigen Nutzung. 

Denkmäler befinden sich nicht in der Umgebung. Zudem liegt das gesamte Areal 
anthropogen überprägt vor. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser ergeben sich ebenso keine Verschlechterun-
gen. Wasser von Stellplätzen liegt nur noch minimal vor. Das Oberflächenwasser 
wird gedrosselt abgeleitet, oder, falls möglich, vor Ort versickert. 

Das Schutzgut Klima wird sich nur in geringfügigem Maße ändern. Aufgrund der 
Lage im Innenbereich und der bereits versiegelten Flächen ergeben sich ledig-
lich Auswirkungen hinsichtlich des kleinflächigen Luftaustausches.

Die Maßnahme ist hinsichtlich des Schutzgutes Fläche positiv zu werten. Bereits 
versiegelte Parkplatzflächen werden einer höherwertigen und mehrgeschossi-
gen Nutzung zugeführt.

Hinsichtlich des Schutzgutes Boden ergeben sich kein Änderungen. 

1.3.4. Infrastruktur

Die Infrastruktureinrichtungen sind für das Gebiet in ausreichender Form vorhan-
den (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Verkehrserschließung).

Auf dem Areal selbst wird die Erschließung im Trennsystem ausgeführt.
In der „Roseggerstraße“ und „Wolframstraße“ verläuft das öffentliche Entwässe-
rungsnetz, an das angeschlossen werden kann.
Dieses ist derzeit als Mischwassernetz in Betrieb. Ein späterer Umbau auf ein öf-
fentliches Trennsystem ist bei der geplanten Ausführung einfach zu realisieren.

Durch die Stadtwerke wurde eine Kanalnetzberechnung durchgeführt. Fol-
gende Parameter sind bei der Planung der zu implementieren:

1. Maximale Einleitungsmenge Regenwasser für das Gesamtareal max. 4 l/s 
2. Dimensionierung der Regenrückhaltung für mind. T = 30
3. Ableitung aus der Regenrückhaltung gegen Rückstau aus dem MW-Kanal 

sichern
4. Überflutungsnachweis für ein 100-jähriges Regenereignis aufgrund der 

Nähe zum Krankenhaus
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Planung: 

Donau-Gewerbepark 5
94486 Osterhofen
FON: 09932/9544-0 

 FAX: 09932/9544-77
E-Mail: info@geoplan-online.de

............................................ ……………………………
Martin Ribesmeier Daniel Wagner
B. Eng. (FH) Landschaftsarchitektur B. Eng. (FH) Umweltsicherung

2. Anlage zur Begründung zum Bebauungsplan

Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan (M 1:1000)


